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1. Teil

Einführung und Vorüberlegungen: Rückbau baulicher 
Anlagen nach dauerhafter Nutzungsaufgabe?

Der Boden ist ein endliches Gut,1 dem gerade in einem dicht besiedelten Land 
wie Deutschland eine besondere Bedeutung zuzumessen ist.2 Dies gilt umso 
mehr für den bebaubaren Boden. Gleichzeitig verändern sich die Verhältnisse der 
Bodennutzung aufgrund des sozialen und städtebaulichen Strukturwandels.3 
Während in manchen Gebieten und Regionen eine Abwanderung der Bevölke
rung zu einem Verfall städtischer bzw. dörflicher Strukturen aufgrund zunehmen
der Leerstände führt,4 besteht in vielen urbanen Wachstumsräumen aufgrund von 
Bauverdichtung eine zunehmende Bodenknappheit.5 In solchen Räumen, insbe
sondere in Stadtstaaten, besteht daher das Bedürfnis, Bauland nicht zu verschwen
den oder ungenutzt brach liegen zu lassen. Daneben vollzieht sich bereits seit 
einem längeren Zeitraum und objektiv für die Allgemeinheit sichtbar eine Zer
siedelung des Umlands einiger Gemeinden,6 insbesondere durch schnell zu er
richtende, dafür aber das Landschaftsbild vielfach störende, Ansiedlungen von 
 

1 Vgl. nur Durner, Konflikte räumlicher Planungen, S.  1; Johlen, BauR 2010, 1680.
2 Vgl. Kaupat, BauR 2004, 1891 und 1893; vgl. dabei zur Entwicklung der Flächeninanspruch

nahme in Deutschland bis 2011 BBSR im BBR, Raumordnungsbericht 2011, S.  120 ff. sowie 
Szczekalla, DVBl. 2013, 287 ff.

3 Vgl. Graupeter, ZfBR 2010, 742; Mitschang, ZfBR 2013, 324; vgl. dabei zum demografi
schen Wandel der letzten Jahre und seinen Auswirkungen BBSR im BBR, Raumordnungs
bericht 2011, S.  31 ff., Raumordnungsbericht 2017, S.  11 ff.

4 Vgl. BBSR im BBR, Raumordnungsbericht 2011, S.  113 ff., 123 ff. sowie nochmals 
zusam menfassend Raumordnungsbericht 2017, 12 f.; Groth/Münzing, NVwZ 2012, 545, 546; 
Krautzberger/Stüer, BauR 2012, 874, 875; Saxinger/Hofmann, BauR 2012, 737: Häufung ver
wahrloster und verfallender Immobilien; vgl. ferner Guckelberger, NVwZ 2010, 743, 744. Zu 
den aktuellsten Entwicklungen in den neuen Bundesländern vgl. etwa Thiel, LKV 2018, 241 f.

5 Vgl. BBSR im BBR, Raumordnungsbericht 2011, S.  125; vgl. auch abermals den Raum
ordnungsbericht 2017, S.  12 („Großstädte und Großstadtregionen erfreuen sich seit Mitte der 
2000er Jahre einer neuen Attraktivität“).

6 Vgl. Bienek/Krautzberger, UPR 2008, 81; BBSR im BBR, Raumordnungsbericht 2011, 
S.  124 („Siedlungswachstum an den Ortsrändern“), Raumordnungsbericht 2017, S.  15 („Sub
urbanisierungsprozesse sind seit 2011 wieder verstärkt zu beobachten“).



2 1. Teil: Einführung und Vorüberlegungen

Gewerbe und Industriebauten.7 Eine Sonderstellung nehmen hierbei die Wind
energieanlagen ein,8 deren Errichtung in Folge der Energiewende an Bedeutung 
weiter gewonnen hat.9 Letztgenannte Anlagen sind weniger auf das unmittelbare 
Umland von Gemeinden beschränkt als übliche Großgewerbeanlagen, können 
dafür jedoch allein durch ihre Höhe und Sichtbarkeit aus weiter Entfernung eine 
besondere Störung des Landschaftsbildes begründen.10

All diesen Anlagen – ob sie nun in strukturschwachen Regionen liegen, in er
starkenden, sich weiter verdichtenden urbanen Räumen, im kommunalen Ein
zugsgebiet oder im sonst ländlichen Raum – haftet nun die gemeinsame Frage an, 
was mit ihnen geschieht, wenn die ehemaligen Nutzer die Nutzung dauerhaft 
aufgegeben haben.11 Der Hintergrund dieser Frage kann dabei je nach Belegenheit 
der Anlage und den maßgeblichen Nutzungsregimen variieren: Wie ist mit sol
chen baulichen Anlagen zu verfahren, die in einer Region errichtet werden oder 
belegen sind, die unter einem Trend des Wegzugs und der Strukturschwächung 
leidet und in der die Leerstände in absehbarer Zeit zunehmen werden? Wie kann 
Leerständen im sich verdichtenden urbanen Raum begegnet werden, in welchem 
die aufgegebenen Anlagen wertvollen Boden blockieren und zu städtebaulichen 
Brachen führen? Was geschieht mit – mitunter rasch errichteten – Gewerbe und 
Industriehallen im kommunalen Umland, wenn diese dauerhaft nicht mehr ge
nutzt werden und das Landschaftsbild stören, ohne einen Mehrwert zu generie
ren? Und welcher Umgang erscheint mit sonstigen Anlagen im Außenbereich  
– insbesondere mit Windenergieanlagen – plausibel, wenn deren Betrieb dauer
haft eingestellt wird und daher keine Veranlassung mehr dafür besteht, dass sie die 
schützenswerte Landschaft und Teile der Biosphäre weiter beeinträchtigen?

Vor dem Hintergrund dieser Erwägungen beschäftigt sich die vorliegende 
 Forschungsarbeit einzelfallübergreifend mit der Frage nach der Möglichkeit des 
Rückbaus baulicher Anlagen nach deren dauerhafter Nutzungsaufgabe. Der 
Rück bau von dauerhaft aufgegebenen Anlagen kann dabei – ganz im Sinne des 
„Flächenrecycling“12 – als Ausdruck einer auch anlagenbezogenen Kreislauf

7 Vgl. auch Saxinger/Hofmann, BauR 2012, 737, 747 f.: Derartige Anlagen „sind immer 
häufiger […] vom Verfall betroffen“.

8 Vgl. zu diesen allgemein Agatz, Windenergie, passim; Gatz, DVBl. 2009, 737 ff.; Maslaton 
et al., in: Maslaton, passim. Speziell zum Rechtsregime bei OffshoreWindenergieanlagen 
Pfeil, Beseitigungspflichten, S.  221 ff.

9 Vgl. BReg, Energiekonzept, S.  6 ff.; Schwarzenberg/Ruß, ZUR 2016, 278; ferner Schröter, 
Außenbereich, S.  319.

10 Vgl. Beckmann, UPR 2013, 175; ferner Gatz, jM 2015, 465 ff. zu den planerischen Mög
lichkeiten zur Verhinderung einer „Verspargelung“ der Landschaft.

11 Vgl. dabei auch die Fragen, die Lege in LKV 2007, 97 und 100 aufwirft.
12 Vgl. dazu nur Tomerius, NuR 2005, 14 f.; einen interessanten Einblick in die praktische 
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wirtschaft13 gesehen werden, die insofern in einem engen Zusammenhang mit 
dem Konzept des „Baurechts auf Zeit“14 steht. Es wird daher im Rahmen dieser 
Arbeit erforscht, welche rechtlichen Anknüpfungspunkte das geltende Recht für 
die Begründung, Absicherung und Durchsetzung einer Pflicht zum Rückbau 
 dauerhaft aufgegebener Anlagen bietet.15 Der Fokus liegt dabei auf baurecht
lichen Rückbaupflichten mit einigen Ausführungen zum BundesImmissions
schutzrecht; auf etwaige Rückbaupflichten in anderen Rechtsregimen wird nur 
am Rande Bezug genommen. Die bauplanungsrechtlichen Regelungen zum 
„Baurecht auf Zeit“ spielen in dieser Arbeit naturgemäß eine große Rolle und 
werden daher auch entsprechend vertieft berücksichtigt.16

Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig weniger mit städte
baulichen Makrokonzepten zur Bewältigung großflächiger städtebaulicher Miss
stände als vielmehr mit der einzelnen baulichen Anlage auf der Mikroebene. Es 
wird dabei zwar einzelfallübergreifend, zugleich aber mit Blick auf die einzelne 
Anlage erarbeitet, welche rechtlichen Konsequenzen aus einer dauerhaften Nut
zungsaufgabe folgen und mit welchen rechtlichen Instrumenten darauf reagiert 
werden kann, um effektiv den Rückbau zu bewirken und sicherzustellen.17 Die 
überwiegend großflächig ansetzenden Instrumente des besonderen Städtebau
rechts18 nach dem zweiten Kapitel des BauGB werden daher – mit Ausnahme des 
sich auf die einzelne Anlage beziehenden §  179 BauGB19 – kürzer behandelt.20 
Im Zuge der Eingrenzung des Forschungsgegenstands werden schließlich auch 

Durchführung des „Flächenrecyclings“ bietet Lenkeit, BWGZ 2014, 1356 ff. anhand eines ak
tuellen Beispiels.

13 Vgl. dazu auch das Ressortforschungsprojekt „Fläche im Kreis – Kreislaufwirtschaft in 
der städtischen/stadtregionalen Flächennutzung“ des Forschungsprogramms Experimenteller 
Wohnungs und Städtebau (ExWoSt) des BMVBS, betreut vom BBR; ferner Spannowsky, 
ZfBR 2013, 752.

14 Vgl. zum Hintergrund dessen Pietzcker, „Baurecht auf Zeit“, Gutachten, S.  1, 3; ders., 
NVwZ 2001, 968.

15 Börner, RdE 2016, 60 führt insoweit aus: „Gewerbliche Anlagen, die ihren Zweck erfüllt 
haben und vor Ort keinem neuen zugeführt werden können, sind zurückzubauen […] All diese 
hier sog. Rückbaupflichten ergeben sich […] aus den Gesetzen des öffentlichen Rechts sowie 
den darauf fußenden Genehmigungen“. Er lässt den Leser dann jedoch im Dunkeln darüber, wo 
seiner Ansicht nach die normative Basis dieser Pflichten in „den Gesetzen des öffentlichen 
Rechts“ liegen soll.

16 Vgl. unten auf S. 150 ff., 224 ff. sowie ferner auch S. 298 f.
17 Vgl. nämlich Saxinger/Hofmann, BauR 2012, 737, die anführen, dass das Bauplanungs

recht „bislang auf gebietsbezogene flächenhafte Verwahrlosungen zugeschnitten“ sei und  
„[g]egen nur einzelne verfallende Immobilien […] kaum zum Einsatz gebracht werden“ könne.

18 Vgl. nur Saxinger/Hofmann, BauR 2012, 737 f., 743.
19 Vgl. zu diesem unten auf S. 254 ff.
20 Vgl. zu diesen unten auf S. 280 ff. Es sei dennoch angemerkt, dass diese Instrumente des 

besonderen Städtebaurechts ebenfalls wichtige Werkzeuge darstellen können, um den soeben 
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Ausführungen zum Rechtsschutz auf ein Minimum reduziert, da sich in den hier 
besprochenen Konstellationen überwiegend keine Besonderheiten ergeben, die 
eine von den gängigen prozessrechtlichen Problemfeldern abweichende Bewer
tung erforderlich machen.

Nach einer kurzen Begriffsbestimmung wird nun zunächst – noch ohne An
knüpfung an konkrete Rechtsfolgen und Rechtspflichten – vertiefter ausgeführt, 
aus welchen Gründen ein Bedürfnis besteht, bauliche Anlagen nach dauerhafter 
Nutzungsaufgabe dem Rückbau zuzuführen.21 Daran anschließend werden die 
allgemeinen Erwägungen diskutiert, aufgrund welcher diese Rückbaupflicht auf 
den Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten der Anlage übertragen werden soll
te, damit dieser die Kosten des Rückbaus trägt.22

§  1 Erläuterung der Begriffe „Nutzungsaufgabe“ und „Rückbau“

Bei der Einführung in das behandelte Thema ist es erforderlich, abstrakt die Be
griffe „Nutzungsaufgabe“ und „Rückbau“ zu klären. Dabei geht es an dieser 
Stelle noch nicht darum, eine rechtsdogmatisch ziselierte Begriffsdefinition zu 
erarbeiten,23 sondern zu veranschaulichen, was im Folgenden generell gemeint 
ist, wenn von einem „Rückbau“ nach einer „Nutzungsaufgabe“ gesprochen wird.

Berkemann definiert die Nutzungsaufgabe überzeugend wie folgt: „Die Nut
zung wird ‚aufgegeben‘, wenn nach Maßgabe der Umstände des Einzelfalles die 
‚eingefahrene‘ betriebliche Funktionalität nicht mehr fortgesetzt wird und dies 
ohne betriebliche Ursachen in naher Zukunft auch nicht zu erwarten ist, wenn 
also der Betrieb stillgelegt wird“.24 Bei größeren Anlagen mit vielen voneinander 
unabhängigen Nutzern kann dies frühestens angenommen werden, wenn zumin
dest der ganz überwiegende Teil der Nutzer den Betrieb aufgegeben hat.25

Anders formuliert lässt sich also festhalten, dass von einer „Nutzungsaufgabe“ 
ausgegangen werden kann, wenn die bisherige Nutzung der Anlage eingestellt wird, 
ohne in absehbarer Zeit wieder aufgenommen zu werden und ohne dass die Anlage 
in absehbarer Zeit einer anderweitigen positiven Nachnutzung zugeführt wird.26 

dargestellten städtebaulichen und sozioökonomischen Herausforderungen zu begegnen, vgl. 
etwa Kersten, Die Verwaltung 40 (2007), 309, 326 ff.

21 Vgl. unten auf S. 5 ff.
22 Vgl. unten auf S. 10 ff.
23 Vgl. dazu noch unten auf S. 57 ff.
24 Berkemann, in: ders./Halama, §  35 Rn.  142.
25 Illustrativ zu einem Wohnkomplex v.u.z. Franckenstein, BauR 2006, 1080, 1084 f.
26 Die Schwelle zum Verfall oder sonstigen Merkmalen, die oftmals mit sog. „Schrottimmo

bilien“ in Verbindung gebracht werden – vgl. nur Brenner, UPR 2014, 7; Groth/Münzing, NVwZ 
2012, 545; Milstein, DÖV 2016, 158 f.; Saxinger/Hofmann, BauR 2012, 737; ferner BMUB, 
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Insbesondere der letztgenannte Punkt ist hier hervorzuheben: Kein Gegenstand 
der vorliegenden Forschungsarbeit sind Anlagen, bei denen eine Form der Nut
zung durch eine andere positive Form der Nutzung ersetzt wird (beispielsweise 
Nutzung eines ehemaligen Industriekomplexes als Kulturzentrum27 o. Ä.); es 
geht vielmehr um Anlagen, bei denen auf einen Zustand der positiven Nutzung 
dauerhaft ein Zustand der Nichtnutzung folgt.

Der Begriff des „Rückbaus“ der Anlage lässt sich, in dem Sinne wie er hier 
verwendet wird, auch mit den Begrifflichkeiten „Abbruch“, „Abriss“ oder „Be
seitigung“ der Anlage synonym setzen.28 In der Sache geht es um die geordnete 
Entfernung der Anlagensubstanz von dem Grundstück, um dieses wieder frei zu 
machen. Der tatsächliche Umfang dieses Rückbaus, insbesondere die wichtige 
Frage, ob auch die Beseitigung von Bodenversiegelungen im Raume steht, ist 
jeweils einzelfallbezogen zu beantworten und soll daher an dieser Stelle nicht 
weiter interessieren. Zunächst genügt es, als Ausgangspunkt anzunehmen, dass 
der Begriff des Rückbaus die weitestgehende bis gänzliche Beseitigung der 
dauer haft aufgegebenen Anlage umfasst, womit das betreffende Grundstück in 
den Status der Unbebautheit zurückversetzt wird.

§  2 Bedürfnis nach dem Rückbau dauerhaft aufgegebener 
baulicher Anlagen

Die Nutzungsdauer vieler (insbesondere Gewerbe und Industrie) Anlagen ist 
oftmals von vorneherein begrenzt.29 Diese Begrenzung kann sich aus der Anlage 
selbst ergeben und aus ihrer technischen oder baulichen Beschaffenheit resultie
ren; sie kann jedoch auch auf anderen Planungen und Erwägungen des Nutzers 

Verwahrloste Immobilien, S.  13 –, muss dabei noch nicht überschritten sein; vielmehr ist vor
liegend zunächst nur auf den Zustand der dauerhaften Nutzungsaufgabe ohne qualifizierende 
Merkmale abzustellen. Das bedeutet aber nicht, dass dauerhaft aufgegebene Anlagen nicht 
auch in kurzer Zeit zu solchen „Schrottimmobilien“ werden können.

27 Nur exemplarisch sei hier auf die Zeche Zollverein verwiesen, vgl. dazu Böll/Krabel, 
passim; Oevermann, Industrielles Erbe, S.  115 ff., 137 ff. Allgemein zur Umnutzung von Indus
triearealen auch dies., S.  76 ff.; ferner Spannowsky, ZfBR 1996, 201, 203 f.

28 Vgl. zu diesbezüglichen Begrifflichkeitsfragen etwa auch Goldschmidt/Taubenek, Stadt
umbau, S.  352 f.; bezüglich weiterer – nicht synonymer – Begriffsdefinitionen sei auch auf 
Kaub, in: Institut für Baubetrieb e.V., Abbruch, Rückbau, Sanierung und Entsorgung, 60 und 64 
verwiesen.

29 Vgl. BMVBW, Novellierung des Baugesetzbuchs, Bericht, S.  73; Heinrich, Befristung 
und Bedingung baulicher Nutzungsrechte, S.  11 ff.; Lege, LKV 2007, 97; Pietzcker, „Baurecht 
auf Zeit“, Gutachten, S.  3 f.; ders., NVwZ 2001, 968; Stüer/Upmeier, ZfBR 2003, 114, 119; 
gegenüber dieser These skeptisch Schieferdecker, BauR 2005, 320, 323.
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bzw. Betreibers – Projektdauer, Marktverhältnisse, Geschäftsstrategie, Amortisa
tionsdauer – basieren, welche den Nutzungszyklus der Anlage verkürzen.30 Die
se Umstände spielen auch bei baulichen Anlagen im gemeindlichen Kernbereich 
eine Rolle. Während in diesem Fall nicht das Problem der Zersiedelung des kom
munalen Umlands besteht, kann doch ein Bedürfnis gegeben sein, Leerstände 
aufgrund aufgegebener oder abgeschlossener Projekte zu vermeiden. Aber auch 
solche Anlagen, bei deren Errichtung zunächst davon auszugehen ist, dass ihre 
Nutzung langfristig erhalten bleiben soll, sind hier zu berücksichtigen: Bei die
sen kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund von Marktent
wicklungen oder des eingangs schon erwähnten städtebaulichen und sozialen 
Strukturwandels eines Tages deren Nutzung aufgegeben wird.

I. Bedürfnis nach dem Rückbau im Innen- und im Außenbereich

Das generelle Bedürfnis, die jeweilige Anlage nach dauerhafter Nutzungsauf
gabe einem Rückbau zuzuführen, basiert auf einem Bündel von Erwägungen: In 
erster Linie ist die bereits erläuterte Knappheit von Grund und Boden als nutzba
rer Ressource zu beachten.31 Eine dauerhaft aufgegebene Anlage nimmt Boden 
in Anspruch, ohne eine gesellschaftlich oder wirtschaftlich sinnvolle Funktion zu 
haben. In dicht besiedelten Regionen kann sich die Allgemeinheit eine Raumver
schwendung schlicht nicht leisten. Der Rückbau stellt daher den ersten Schritt 
zur Wiedernutzbarmachung einer verschwendeten Fläche dar und ist damit von 
stadtplanerischer und ökonomischer Bedeutung. Dieses Ziel findet sich als Teil 
der flächenbezogenen Kreislaufwirtschaft auch normativ verankert im Bauge
setzbuch wieder: Neben der die Wiedernutzbarmachung von Flächen ausdrück
lich erwähnenden Bodenschutzklausel des §  1a Abs.  2 BauGB32 sei nur auf die 
Bebauungspläne zur Wiedernutzbarmachung von Flächen gemäß §  13a Abs.  1 
S.  1 BauGB33 und auf das „Entsiegelungsgebot“ nach §  179 Abs.  1 S.  2 BauGB34 
verwiesen. Das „Flächenrecycling“ stellt also ein das Baugesetzbuch durchzie

30 Vgl. Goldschmidt/Taubenek, BauR 2005, 1568, 1570; Heemeyer, DVBl. 2006, 25, 28; 
ferner ders., Zwischennutzungen, S.  4 ff.

31 Vgl. schon oben auf S. 1. Vgl. in dem Zusammenhang auch das allgemeine Plädoyer 
von Köck, LKV 2010, 404 f. für eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme.

32 Vgl. zu dieser einführend Wagner, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §  1a 
Rn.  42 ff.; vertiefte Ausführungen zu §  1a Abs.  2 BauGB noch unten auf S.  88 ff.; allgemein 
zum Bodenschutz in der Bauleitplanung Louis/Wolf, NuR 2002, 61 ff.

33 Vgl. zu diesen Bienek/Krautzberger, UPR 2008, 81 f.; Schröer, NZBau 2007, 293 f.; 
Spieß, in: Jäde/Dirnberger, §  13a BauGB Rn.  1 ff.

34 Vgl. einführend zu diesem Köhler/Fieseler, in: Schrödter, §  179 Rn.  1, 9; vertiefte Aus
führungen zu §  179 BauGB noch unten auf S. 254 ff.
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hendes Konzept dar.35 Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass es sich bei 
diesem um ein legislativ intendiertes Ziel handelt, dem er eine erhöhte Bedeu
tung zugemessen hat.

Gerade in urbanen Bereichen bestehen auch städtebaulichsozialpolitische 
Gründe, die den Rückbau dauerhaft aufgegebener Anlagen zweckmäßig erschei
nen lassen. Auf diesem Weg wird nämlich neues Entwicklungspotential geschaf
fen, anstatt dass Leerstände und städtebauliche Brachflächen konserviert wer
den.36 Deren Auftreten hat das Potential, soziale und wirtschaftliche Probleme im 
städtischen Raum hervorzurufen oder zu verstärken.37 Sie können allgemein eine 
negative Ausstrahlungswirkung auf die Umgebung entfalten und deren städte
baulicher Entwicklung damit im Wege stehen.38 Es kann dabei zu einem soge
nannten „Trading down“Effekt kommen,39 bei welchem eine städtebaupolitisch 
problematische Anlage ihre Umgebung nach und nach „infiziert“ und damit eine 
negative Entwicklung der Gegend auslöst.40 Durch Leerstände und städtebau
liche Brachen kann ein Stadtteil zunehmend weniger ansprechend wirken und 
damit einerseits für den Einzelhandel und die Gastronomie unattraktiv werden, 
was zu einer Ansiedelung von nur im begrenztem Maße gewünschter Gewerbe

35 Vgl. Tomerius, NuR 2005, 14, 16 ff.; zum „Flächenrecycling“ im Kontext des Art.  20a 
GG vgl. Austermann, Brachflächenreaktivierung, S.  86 ff.

36 Vgl. auch Mitschang, ZfBR 2013, 324; ferner Austermann, Brachflächenreaktivierung, 
S.  64 ff.

37 Vgl. Schmuck, LKV 2014, 481; ferner Pietzcker, „Baurecht auf Zeit“, Gutachten, S.  1, 3; 
ders., NVwZ 2001, 968: Beeinträchtigung der städtebaulichen Entwicklung „in vielerlei Hin
sicht“ durch Leerstände und städtebauliche Brachen; zurückhaltend dagegen Schieferdecker, 
BauR 2005, 320, 323; anders offensichtlich Pfeil, Beseitigungspflichten, S.  21 f.

38 Vgl. Groth/Münzing, NVwZ 2012, 545 und Milstein, DÖV 2016, 158 f., beide im Kon
text sog. „Schrottimmobilien“.

39 Vgl. Bank, in: Brügelmann, §  179 Rn.  13; Milstein, DÖV 2016, 158, 166; Saxinger/Hof-
mann, BauR 2012, 737; Schmitz, ZfBR 2011, 641; vgl. dazu auch Uechtritz, in: Spannowsky/
Hofmeister, Die Bewältigung städtebaulicher Missstände als Themengegenstand der Innenent
wicklung, 87 ff.

40 Der Begriff des „Trading down“ wird vor allem im Kontext der Ansiedelung von Spiel
hallen und ähnlichen Vergnügungsbetrieben verwendet – vgl. nur VGH Kassel, Beschl. v. 
19.09.2006 – 3 TG 2161/06, NVwZRR 2007, 81; OVG Saarlouis, Beschl. v. 30.11.2017 – 2 A 
381/16, juris, Rn.  15 f.; Uechtritz, in: Spannowsky/Hofmeister, Die Bewältigung städtebauli
cher Missstände als Themengegenstand der Innenentwicklung, 87, 88; vgl. dabei auch die Be
griffskritik von Stühler, BauR 2016, 200 ff. –, lässt sich jedoch allgemein auf Entwicklungen 
übertragen, in denen die zunehmende Häufung unerwünschter Nutzungen in einer Gegend zu 
einem wirtschaftlichen und sozialen Verfall führt. Das OVG Berlin definiert dementsprechend 
den „Trading down“Effekt in Urt. v. 23.06.2015 – OVG 10 B 7.13, juris, Rn.  37 und Urt. v. 
06.10.2015 – OVG 10 B 1.14, juris, Rn.  47 als „typischen Entwicklungstrend eines Stadtge
biets von einem vollständigen Ladenangebot hin zu zunehmenden Leerständen und einem Aus
bleiben von Kundschaft“.
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betriebe (Spielhallen, Wettbüros, Pfandleihhäuser etc.) oder gar zu einer weit
gehenden Erlahmung der Wirtschaft durch Wegzug führen kann. Dies kann an
dererseits auch erhebliche negative soziale Auswirkungen entfalten: Das städte
bauliche Herunterkommen einer Gegend, die von Brachen und Leerständen 
geprägt wird, hat das Potential, eine soziale Durchmischung der Bevölkerungs
struktur in dieser Gegend zunehmend zu verhindern und damit weitere sozial
politisch problematische Entwicklungen zu begünstigen.

Außerhalb verdichteter urbaner Räume können derartige negative Effekte 
ebenfalls eintreten. Eine noch größere Rolle kann dort jedoch auch der Umwelt 
und Naturschutz spielen, dessen Belange den Rückbau dauerhaft aufgegebener 
Anlagen und insbesondere auch die Bodenentsiegelung fordern können. Dies gilt 
umso mehr im reinen Außenbereich, was aber nicht bedeutet, dass umweltbezo
gene Belange nicht auch zu Teilen im Innenbereich eine Rolle spielen können.41 
Der vollständige Rückbau dauerhaft aufgegebener Anlagen mitsamt der Ent
fernung der konnexen Bodenversiegelungen42 ermöglicht die Renaturierung und 
die Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen und dient damit dem Na
tur und Habitatschutz. Auch dem Klimaschutz gemäß §  1a Abs.  5 S.  1 BauGB,43 
der bereits seit längerem auch im Baurecht zunehmend an Bedeutung gewinnt,44 
ist dies zumindest mittelfristig durch einen pflanzlichen Wiederbewuchs des frei
gewordenen Anlagengrundstücks zuträglich.45 Über den oben erläuterten Belang 
der Vermeidung unnötigen Flächenverbrauchs hinausgehend sprechen insbe
sondere im außerstädtischen Bereich weitere bodenschutzrechtliche Gesichts
punkte für die Grundstücksfreimachung:46 Diese dient der „Wiederherstellung 
der natürlichen Bodenfunktionen“ im Sinne von §  1 S.  1 BBodSchG.47 Neben 
der Lebensraum und Naturhaushaltsfunktion des Bodens (vgl. §  2 Abs.  2 Nr.  1 
lit.  a) und b) BBodSchG)48 wird durch die Bodenentsiegelung insbesondere auch 
der wasserrelevanten Funktion des Bodens (vgl. §  2 Abs.  2 Nr.  1 lit.  b) und c) 

41 Vgl. nur Hansen/Heidebach/Kuchler/Pauleit, Brachflächen, S.  13.
42 Vgl. zu den (ökologischen) Auswirkungen von Bodenversiegelungen im Überblick 

Dosch, Bodenversiegelung, S.  9 f.
43 Vgl. dazu Otting, REE 2011, 125, 126; Reidt, in: Bracher/Reidt/Schiller, S.  280; Schrödter/ 

Wahlhäuser, in: Schrödter, §  1a Rn.  281 ff.
44 Vgl. nur Mitschang, ZfBR 2010, 534 ff.; Otting, REE 2011, 125 ff.; Sparwasser/Mock, 

ZUR 2008, 469 ff.
45 Vgl. auch Hansen/Heidebach/Kuchler/Pauleit, Brachflächen, S.  24 f.
46 Vgl. Berkemann, in: ders./Halama, §  35 Rn.  147.
47 Vgl. dazu Nies, in: Landmann/Rohmer, §  1 BBodSchG Rn.  19 ff.; Sondermann/Hejma, 

in: Versteyl/Sondermann, §  1 Rn.  17.
48 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer, §  2 BBodSchG Rn.  7 f.; Sondermann/Hejma, in: Versteyl/ 

Sondermann, §  2 Rn.  19 f.
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BBodSchG)49 Rechnung getragen. Durch die Entsiegelung wird ein natürlicher 
Abfluss von Sickerwasser ermöglicht,50 weshalb auch der Wasserhaushalt vom 
vollständigen Rückbau dauerhaft aufgegebener baulicher Anlagen profitieren 
kann.51

II. Wertungen spezifischer bauplanungsrechtlicher  
Grundsätze und Belange

Die hier gefundenen Ergebnisse finden auch eine normative Grundlage in den 
Wertungen der Planungsgrundsätze aus §  1 Abs.  5 BauGB52 und in den bei der 
Planung zu berücksichtigenden Belangen nach §  1 Abs.  6 BauGB. Auch eine Ge
samtschau dieser, für das gesamte Bauplanungsrecht wegweisenden,53 Ziele und 
Belange legt nämlich die Notwendigkeit des Rückbaus dauerhaft aufgegebener 
Anlagen nahe.

§  1 Abs.  5 BauGB nimmt in Satz  1 einerseits Bezug auf die sozialen und wirt
schaftlichen Belange im Rahmen der „nachhaltigen städtebaulichen Entwick
lung“,54 die im urbanen Bereich im Kontext von Leerständen und städtebau
lichen Brachen zu berücksichtigen sind.55 Andererseits stellen §  1 Abs.  5 S.  1, 2 
BauGB auf umweltschützende Anforderungen, insbesondere in Form des Schut
zes der natürlichen Lebensgrundlagen und des Klimaschutzes, ab.56 Es handelt 
sich bei diesen um Belange, die auch im außerstädtischen Raum eine wichtige 
Rolle einnehmen.57

Eine Vielzahl der Belange des §  1 Abs.  6 BauGB widerspricht ebenfalls Leer
ständen, die aus der dauerhaften Aufgabe von Anlagen folgen und mit den so
eben besprochenen negativen Konsequenzen einhergehen können. Die erläuterte 
soziale und wirtschaftliche Komponente, welche insbesondere im urbanen Be

49 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer, §  2 BBodSchG Rn.  8; Sondermann/Hejma, in: Versteyl/
Sondermann, §  2 Rn.  20 ff.

50 Vgl. auch Hansen/Heidebach/Kuchler/Pauleit, Brachflächen, S.  25 f.
51 Vgl. zur Bedeutung des Bodens im Wasserkreislauf Erbguth/Stollmann, NuR 1994, 319, 

321.
52 Vgl. auch Austermann, Brachflächenreaktivierung, S.  149 ff.
53 Vgl. auch Söfker/Runkel, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §  1 Rn.  101.
54 Vgl. Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz, BauGB, §  1 Rn.  74; Söfker/Runkel, in: Ernst/ 

Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §  1 Rn.  103.
55 Vgl. soeben auf S. 6 ff.
56 Vgl. Battis, in: ders./Krautzberger/Löhr, §  1 Rn.  46 f.; Söfker/Runkel, in: Ernst/Zinkahn/

Bielenberg/Krautzberger, §  1 Rn.  105 ff., 107a ff.; zum Klimaschutz als Ziel der Bauleitpla
nung auch Otting, REE 2011, 125 f.

57 Vgl. soeben auf S. 8.
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reich eine Rolle spielt,58 schlägt sich besonders in den Belangen der Nummern 
1–559 und der Nummer 860 nieder. So sprechen beispielsweise – um nur einige zu 
nennen – die Belange sozial stabiler Bewohnerstrukturen nach Nummer 2, die 
Gestaltung des Ortsbilds nach Nummer 5 sowie die Belange der Wirtschaft im 
Interesse einer verbrauchernahen Versorgung nach Nummer 8 Litera a) ange
sichts der negativen Ausstrahlungswirkung dauerhaft aufgegebener Anlagen für 
deren Rückbau. Auch im außerstädtischen Raum kann durch dauerhaft aufgege
bene Anlagen und deren Flächenverbrauch u. U. etwa die Land und Forstwirt
schaft gemäß Nummer 8 Litera b) beeinträchtigt sein. Insbesondere kommen 
dort aber die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nach Nummer 761 zum Tragen, die aus den eben erklärten 
Gründen für den Rückbau dieser Anlagen streiten.62

§  3 Bedürfnis nach der Übertragung der Rückbauverpflichtung  
auf den Nutzungsberechtigten

Neben dem so begründeten Bedürfnis, eine bauliche Anlage nach dauerhafter 
Nutzungsaufgabe zurückzubauen, existiert jedoch auch ein rechtspolitisches Be
dürfnis, dem Eigentümer bzw. sonst Nutzungsberechtigten die Pflicht zur Vor
nahme des Rückbaus auf eigene Kosten63 zu übertragen. Kurz gesagt besteht ein 
Anliegen, zu verhindern, dass der Nutzungsberechtigte der Allgemeinheit den 
Rückbau überlässt, nachdem er die Nutzung dauerhaft aufgegeben hat.

Dieses Anliegen fußt hauptsächlich auf drei Ansatzpunkten – erstens rechtli
chen Billigkeitserwägungen hinsichtlich einer gesamtgesellschaftlich gerechten 
Lastenverteilung,64 zweitens den allgemeinen Rechtsgrundsätzen zur Zurech

58 Vgl. S.  7 f.
59 Vgl. dazu detailliert Schrödter-Wahlhäuser, in: Schrödter, §  1 Rn.  227–382; Söfker/ 

Runkel, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §  1 Rn.  114–137.
60 Vgl. dazu detailliert Schrödter-Wahlhäuser, in: Schrödter, §  1 Rn.  443 ff.; Söfker/Runkel, 

in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §  1 Rn.  157 ff.
61 Vgl. dazu detailliert Schrödter-Wahlhäuser, in: Schrödter, §  1 Rn.  384 ff.; Söfker/Runkel, 

in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §  1 Rn.  143 ff.
62 Vgl. soeben auf S. 8 f.
63 Dabei ist im Folgenden auch insbesondere im Blick zu behalten, dass es dementspre

chend eine Entschädigungspflicht nach §  42 BauGB zu vermeiden gilt, wenn die Gemeinde den 
Rückbau dauerhaft aufgegebener baulicher Anlagen sicherstellen will; vgl. allgemein zu §  42 
BauGB Busse, in: Jäde/Dirnberger, §  42 BauGB Rn.  1 ff. sowie Hoffmann, in: Spannowsky/
Uechtritz, BauGB, §  42 vor Rn.  1 ff.; einschränkend zur Anwendung des §  42 BauGB im Kon
text des „Baurechts auf Zeit“ bereits BMVBW, Novellierung des Baugesetzbuchs, Bericht, 
S.  73 f., 77.

64 Vgl. auch Kloepfer, Umweltrecht, S.  195.
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